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15.11.16      
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 Kreistag            

 Die Ziele der UN-Behindertenrechts-
konvention wurden berücksichtigt: 

 ja  nein  entfällt 

       

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Org.-einheit/Sichtvermerk): Geschäftsbereich 50 

Gefertigt: Beteiligt: Landrat zur Beschlussausführung. 

501 gez. 
Lohse 

50                                    

                                                gez. Radeck (Handzeichen) 

 
Betreff: 

 
Zuwendung für den Tagesaufenthalt „Meilenstein“ in Helmstedt für das Jahr 2017  

 
 
Beschlussvorschlag: 

 

Für den Tagesaufenthalt „Meilenstein“ in Helmstedt wird für das Jahr 2017 - vorbehaltlich der 

Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel - eine Kreiszuwendung in Höhe von 20.202,30 € 

gewährt. 
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Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen: 

 

I. Vorbemerkungen  

 

Von Beginn an seit nunmehr bald 20 Jahren wird der Tagesaufenthalt von Stadt und Landkreis 5 

Helmstedt finanziell gefördert  in dem gemeinsamen Bewusstsein, dass dies ein bewährtes 

niedrigschwelliges sowie sozialpolitisch wirksames präventives Leistungsangebot darstellt. 

 

Die jeweilige kommunale Finanzierungsbeteiligung berücksichtigt die Notwendigkeit der Vorhal-

tung adäquater Beratungs- und Hilfsangebote auf der einen sowie der präventiv wirkenden lo-10 

kalen ordnungs- und sozialpolitischen Infrastruktur auf der anderen Seite. 

 

Um Wiederholungen, auch hinsichtlich einer in diesem Zusammenhang gegebenen landesseiti-

gen Zuständigkeit zu vermeiden, wird zu alledem auf die Drs.-Nr. 108/2015 verwiesen (Anlage 

1). 15 

 

 

II. Antrag 2017 

 

Zutreffend nimmt die Diakonische Gesellschaft Wohnen und Beraten mbH (DWB) in ihrem Zu-20 

wendungsantrag für das Jahr 2017 Bezug auf qualitative Aussagen des Landes, unter deren 

Voraussetzungen das Land weiterhin auf der Grundlage einer Mustervereinbarung eine Mitfi-

nanzierung (Festbetrag) an diesem Beratungsangebot herausstellt. Der Position des Landes 

vorangegangen ist ein Abstimmungsprozess zwischen der Landesarbeitsgemeinschaft der 

Freien Wohlfahrtspflege, der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände sowie dem 25 

Land Niedersachsen, vertreten durch das Sozialministerium. 

 

Das seitens der DWB für 2017 benannte Fachkraftbudget einschließlich notwendiger Reini-

gungsleistung für die angemieteten Räume im Umfange von 76.288,00 € entspricht als Ober-

grenze den landesweit standardisierten Personalkostensätzen des Nds. MF. Es erscheint sach-30 

gerecht, diese Obergrenze auszuschöpfen, weil die DWB den noch ausreichenden, aber ge-

genüber der Landesempfehlung niedrigeren Personalstandard mitzutragen bereit ist. Dies auch 

unter dem Aspekt, dass die Inanspruchnahme des Tagesaufenthaltes gegenüber dem Vorjahr 

leicht rückläufig ist.  

 35 

 

III. Finanzierung 

 

Die Einzelheiten ergeben sich aus dem beigefügten Antrag nebst Kosten- und Finanzierungs-

plan 2017 – 2019 (Anlage 2). Der Eigenanteil der DWB fällt mit 10 % erneut deutlich höher aus, 40 

als es nach der Landesempfehlung mit u.U. weniger als 5 % ebenso denkbar wäre. Die erstma-

lige Anpassung des Budgets seit 2013 ist nachvollziehbar und wirtschaftlich gerechtfertigt. 

 

 

 45 
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Für den Abschluss der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung mit dem Träger des Tages-

aufenthaltes ist der Landkreis als örtlicher Sozialhilfeträger durch das Land herangezogen. Der 

sich nach diesem Vertrag bestimmende Landesanteil an der Finanzierung des Tageaufenthal-

tes wird als Leistung nach §§ 67 – 69 SGB XII in sachlicher Zuständigkeit des Landes als übe-50 

rörtlicher Träger  der Sozialhilfe durch Festbeträge ausgeglichen. 

 

Die festbetragswirksame Berücksichtigung der Aufwendungen des Tagesaufenthaltes im Lan-

desanteil des Festbetrages erfolgt dabei unter Beachtung der Haushaltsgrundsätze der Wirt-

schaftlichkeit und Sparsamkeit insbesondere unter der Maßgabe, dass 55 

- der kommunale Finanzierungsanteil nicht den des Landes unterschreitet, 

- im Rahmen der Landes-Mustervereinbarung festgelegte Leistungen im Wesentlichen 

unverändert erbracht werden, 

- Obergrenzen der Sach- und Personalausstattung nicht überschritten und abgestimmte 

Verfahren eingehalten werden. 60 

 

Als kommunaler Finanzierungsanteil gelten von Beginn an die von Stadt und Landkreis 

Helmstedt insgesamt gewährten Zuwendungen, welche dann in gleicher Höhe  

festbetragswirksam durch bzw. für das Land berücksichtigt wurden. 

 65 

Der Antrag der Diakonischen Gesellschaft an den Landkreis richtet sich auf eine Zuwendung 

i.H.v. 20.202,30 € (22,5 % der Gesamtkosten); neben einem gleichhohen Zuwendungsantrag 

an die Stadt Helmstedt (22,5 % der Gesamtkosten) ergibt sich daraufhin der durch den Land-

kreis für das Land abzuwickelnde festbetragswirksame Landesanteil i.H.v. 40.404,60 € (= 45 % 

der Gesamtkosten). 70 

 

Voraussetzung der Bewilligung freiwilliger Kreismittel soll wiederum sein, dass eine gesicherte 

Gesamtfinanzierung für das Jahr 2017 erreicht wird, und zwar antragsgemäß unter Berücksich-

tigung einer städtischen Finanzierungsbeteiligung in gleicher Höhe wie die beantragte Kreiszu-

wendung. 75 

 

Sofern es nicht gelingen sollte, eine gesicherte Finanzierung für das Jahr 2017 zu erreichen, 

müsste die Schließung des Tagestreffs mit Ablauf des Jahres 2016 in Betracht gezogen wer-

den. 

 80 

 

IV. Vorschlag 

 

Die langjährig bewährte kreisseitige Förderung sollte unter der Maßgabe einer gleichhohen Be-

teiligung der Stadt Helmstedt auch im Jahr 2017 fortgeführt werden. Für alle Beteiligten ergibt 85 

sich letztlich der Vorteil einer professionellen Sozial- und Lebenslagenberatung durch Dritte, die 

andernfalls von einem Teil des bisher im Tagestreff betreuten Personenkreises auch beim So-

zialen Dienst des Landkreises eingefordert werden könnte. 

 

 90 






















































